
 
 

 
VVS-„Scool-Abo“ (Tarifstand 1.9.2022) 

 

Für die Fahrt zu unserer Schule empfiehlt sich eine Teilnahme am „Scool-Abo“ des Verkehrs- und Tarif-
verbunds Stuttgart (VVS). Für einen Kostenanteil von 42,15 € bzw. 33,20 € in Stuttgart, kann es für 
Fahrten zur Schule und in der Freizeit rund um die Uhr im gesamten VVS-Netz mit allen Bussen und 
Bahnen genutzt werden. In einigen Fällen ergeben sich durch die Satzungen der Landkreise Abweichun-
gen.  
 
Die Vorteile des Scool-Abos im Überblick 
 
➢ Netzweite Gültigkeit „rund um die Uhr“ ohne Zusatzkosten. 
➢ Ausgabe als eTicket-Chipkarte polygo mit vielen Vorteilen: https://www.mypolygo.de/. 
➢ Bequemer Versand der Chipkarte nach Hause. 
➢ Bei Verlust/Zerstörung der eTicket-Chipkarte wird gegen eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 € Er-

satz geleistet. 
 
Erläuterungen und Termine 
 
Abo-Teilnahme 
Der Bestellschein für die Teilnahme am Scool-Abo ist bis spätestens Anfang Mai bei der Schule einzu-
reichen. Die Chipkarte wird direkt nach Hause geschickt. Die Abbuchung der Aboraten erfolgt jeweils zum 
Anfang eines Monats. 
 
Nichtinanspruchnahme einzelner Monate 
Das Scool-Abo gilt grundsätzlich für die Dauer eines gesamten Schuljahres (September bis Juli des Folge-
jahres). Wenn in einem Monat nicht gefahren werden soll (Unterbrechung), muss das zuständige 
Abo-Center bis zum 1. des Vormonats schriftlich oder elektronisch hierüber informiert werden. Es 
erfolgt dann im Folgemonat keine Abbuchung und die Chipkarte wird elektronisch gesperrt.  
 
Erfolglose Abbuchung 
Durch Rücklastschriften oder Widerruf der Einzugsermächtigung entstehende Kosten werden dem Kon-
toinhaber in Rechnung gestellt. Bei erfolglosem Einzug der Kostenanteile wird ein Mahnverfahren einge-
leitet. Säumige Zahler werden gemäß den Tarifbestimmungen vom VVS-Abo-Verfahren „Scool“ ausge-
schlossen und die Chipkarte gesperrt. Außerdem müssen ersatzweise Monatswertmarken dann künftig 
an einer Verkaufsstelle erworben werden. 
 
Verlängerungen 
Wird die Schule im folgenden Jahr weiter besucht, verlängert sich das Abo automatisch.  
 
Spätere Anmeldung 
Konnte der Abgabetermin Anfang Mai nicht eingehalten werden ist Folgendes zu tun, um dennoch öffent-
liche Verkehrsmittel nutzen zu können: Im September wird von der Schule ein Ersatz-Verbundpass aus-
gestellt, mit dem für die Monate September und Oktober Schülermonatskarten und ggf. die Zusatzwert-
marke Netz bei einer Verkaufsstelle zum vollen Preis gekauft werden können (Erstattung der über dem 
Eigenanteil liegenden Kosten siehe Erstattungsverfahren). Eine Teilnahme am Scool-Abo-Verfahren ist 
erst ab November möglich. Hierzu muss jedoch ein Scool-Bestellschein bis spätestens Ende der 1. Schul-
woche im Schulsekretariat abgegeben werden. Der Versand der Chipkarte erfolgt dann rechtzeitig bis 
Ende Oktober.  
 
Erstattungsverfahren  
Wer nicht am VVS-Abo-Verfahren „Scool“ teilnehmen will, kennzeichnet im Bestellschein „Nur Bestellung 
Verbundpass“ lässt ihn von der Schule bestätigen und erwirbt bei einer Verkaufsstelle die benötigten 
Monatswertmarken für Schüler. Dabei ist der Kaufpreis zunächst in voller Höhe zu entrichten. Zum Schul-
halbjahresende kann über die Schule eine Erstattung derjenigen Kosten beantragt werden, die den mo-
natlichen Eigenanteil übersteigen. Die Leistungen aus dem Scool-Abo (z.B. netzweite Fahrt, Ersatzrege-
lung bei Verlust) können dann jedoch leider nicht gewährt werden. 
 
Weitere Informationen gibt es beim VVS-Telefonservice unter 0711 / 19449 
 

https://www.mypolygo.de/

